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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksache 18/12333 –

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
über die Akkreditierungsstelle

A. Problem

Anpassungen aufgrund von Änderungen im Gebührenrecht sowie des Erlasses des
Zahlungskontengesetzes betreffend Besetzung und Organisation des Akkreditie-
rungsbeirats infolge der erstmaligen Zuständigkeit im Bereich des Finanzmarkts
sowie Sicherung der laufenden Liquidität der Akkreditierungsstelle durch Ermög-
lichung von Vorschüssen für öffentliche Leistungen.

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung mit den Stimmen
der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei
Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE.

C. Alternativen

Zu diesen Anpassungen existiert keine Alternative.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für den Bund und die Länder (einschließlich der Kommunen) fallen keine Haus-
haltsausgaben ohne Vollzugsaufwand an.
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E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Dieses Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand
für Bürgerinnen und Bürger.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Dieses Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand
für die Wirtschaft, insbesondere werden keine neuen Informationspflichten auf-
genommen.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Dieses Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand
der Verwaltung beim Bund und bei den Ländern.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten sind mit diesem Regelungsvorhaben nicht verbunden. Auswir-
kungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
zu erwarten.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/12333 unverändert anzunehmen.

Berlin, den 31. Mai 2017

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Klaus Barthel
Stellvertretender Vorsitzender

Andreas G. Lämmel
Berichterstatter
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Bericht des Abgeordneten Andreas G. Lämmel

I. Überweisung

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 18/12333 wurde in der 234. Sitzung des Deutschen Bundestages am
18. Mai 2017 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Die Änderungen des Akkreditierungsstellengesetzes (AkkStelleG) sind zum einen durch den mit dem Erlass des
Zahlungskontengesetzes (ZKG) verbundenen Aufgabenzuwachs für die Akkreditierungsstelle veranlasst. Mit
dem ZKG erhält die die Akkreditierungsstelle erstmals eine Zuständigkeit zur Akkreditierung im Bereich des
Finanzmarkts. Da dieser Bereich innerhalb der Bundesregierung in die Zuständigkeit des Bundesministeriums der
Finanzen fällt, sind die Bestimmungen des AkkStelleG hinsichtlich der Besetzung und der Organisation des Ak-
kreditierungsbeirats entsprechend anzupassen. Zum anderen soll der Akkreditierungsstelle die Möglichkeit ein-
geräumt werden, für künftig durchzuführende, nicht antragsgebundene individuell zurechenbare öffentliche Leis-
tungen Vorschüsse zu verlangen. Aufgrund aktueller Rechtsprechung wird die Akkreditierungsstelle künftig we-
niger antragsgebundene Leistungen durchführen. Zur Sicherung der laufenden Liquidität der Akkreditierungs-
stelle ist daher die vorgesehene Änderung erforderlich.

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/12333 in seiner 114. Sitzung
am 31. Mai 2017 abschließend beraten.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE., dem Deutschen Bundestag die
Annahme des Gesetzentwurfs der Bundesregierung auf Drucksache 18/12333 in unveränderter Fassung zu emp-
fehlen.

Berlin, den 31. Mai 2017

Andreas G. Lämmel
Berichterstatter
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